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Info-Blatt zum Sperrmüllscheck 

Informationen zum Sperrmüllscheck: 

1. Bitte tragen Sie in den Sperrmüllscheck die Adresse und die einzelnen Gegenstände ein.
2. Drücken Sie beim Ausfüllen des Sperrmüllschecks fest mit dem Kugelschreiber auf. Ihre

Adresse muss auch noch auf der Postkarte (letzte Seite) gut lesbar sein.
3. Den grünen Durchschlag behalten Sie, die übrigen Seiten (gelb, rot, blau und weiß) schicken

Sie bitte an folgende Adresse:
Landratsamt Amberg-Sulzbach, Postfach 1754, 92207 Amberg

4. Der genaue Abholtermin wird Ihnen mittels Postkarte vom Abfuhrunternehmen mitgeteilt.

Was bei der Bereitstellung des Sperrmülls zu beachten ist: 

 Als Sperrmüll gelten alle Abfälle in haushaltsüblichen Mengen, die zu sperrig für die
Restmülltonne sind. Mit sonstigem Abfall befüllte Kisten, Kartons oder Säcke werden nicht
mitgenommen.

 Restmüll und sonstige Gegenstände, die nicht zum Sperrmüll zählen, werden - auch wenn sie von
Dritten dazugestellt werden -, nicht mitgenommen und müssen vom Anmelder eigenverantwortlich
einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden (siehe Rückseite!).

 Damit die Verladung möglich ist, dürfen einzelne Gegenstände die Maße 2 m x 1 m x 80 cm nicht
überschreiten und nicht schwerer als 50 kg sein. Schwere Schränke und ähnliche kompakte
Gegenstände sind daher ggf. zu zerlegen.

 Pro Scheck nehmen wir maximal 6 m³ Sperrmüll mit (gleichzeitig mehrere Schecks
möglich).

 Stellen Sie bitte Ihren Sperrmüll am Abholtag ab 6.00 Uhr getrennt nach Holz und sonstigem
brennbarem Sperrmüll so bereit, dass er für das Müllfahrzeug leicht erreichbar ist (üblicher Weise
dort, wo auch Ihre Mülltonne abgeholt wird). Achten Sie bei der Bereitstellung darauf, dass Sie
Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge nicht behindern. Privatgrundstücke werden bei der
Abholung nicht befahren oder betreten. Sperrmüll wird nicht aus Wohnungen, Garagen, Kellern,
Hinterhöfen, Scheunen u. ä. abgeholt.

 !!! Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Altmetall bitte zum Wertstoffhof bringen !!!

Weitere Informationen zur Sperrmüllabholung: 

- Sie können bis zu 3 mal pro Jahr die Sperrmüllabholung beantragen.
- Für die 1. und 2. Abholung müssen Sie keine gesonderte Gebühr entrichten.
- Für die 3. Abholung ist eine Anfahrtsgebühr von 8,-- €  nach Aufforderung durch das Landratsamt 

zu zahlen.
- Ihr Sperrmüll wird innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Sperrmüllschecks bzw. nach 

Eingang der Anfahrtsgebühr bei Ihnen abgeholt.
- Sollte eine Abholung Ihres Sperrmülls nicht mehr erforderlich sein, verständigen Sie bitte 

unverzüglich das Landratsamt Amberg-Sulzbach, Amt für Abfallwirtschaft. 



Definition Sperrmüll: 

 

Zum Sperrmüll gehören ausschließlich sperrige Gegenstände, die 

 aufgrund ihrer Größe nicht über die Restmülltonne entsorgt werden können, 

 im Rahmen der normalen Haushaltsführung in Haus und Garten sowie im Bereich Freizeit/Hobby 
in haushaltsüblichen Mengen anfallen und 

 bei einem Umzug üblicher Weise mitgenommen werden.  

 

Zum Sperrmüll gehören z.B. : 

 Möbel,  

 Teppiche 

 Sonstige Einrichtungsgegenstände 

 

Nicht zum Sperrmüll gehören:  

- Restmüll, der in einem Sack, Karton, Eimer oder ähnlichen Behältnis Platz findet und daher auch in die 
Restmülltonne passt,  

- Wertstoffe (z.B. Kartonagen, Styropor) – Abgabemöglichkeit im Wertstoffhof 

- Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Altmetall – Abgabemöglichkeit im Wertstoffhof  

- Baustellenabfälle und Rückstände aus sonstigen Umbaumaßnahmen (z.B. Folien, Isoliermaterial, 
Tapeten, Paletten, Zäune, Fenster und Türen einschl. Rahmen) 

- Bauschutt (z.B. WC-Becken, Keramik-Waschbecken, Fensterglas, Steinwolle  oder Steingut) -- 
Abgabemöglichkeit  im  Wertstoffhof oder auf der Bauschuttdeponie 

- Altreifen, Autowracks, Autoteile, Motorräder, Motorradteile 

- Gewerbemüll – Abgabemöglichkeit bei der Müllumladestation Amberg in Witzlhof (Tel.:09621/64450) 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.15 – 12.00 Uhr und 12.30 – 16.00 Uhr 

- Agrarfolien (z.B. Siloplanen, Kunststoffsäcke, usw.) 

 

Fragen dazu???  
 

Landratsamt Amberg Sulzbach 
Amt für Abfallwirtschaft 

Schlossgraben 3 
92224 Amberg 

 
Tel. 09621/39-147 

E-Mail: abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de 
www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/ 
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